
Art. 26. Ein »on dem Bundesrathe erlassenes ..Heg-
len.ent wird die fcesondern Bestimmungen für jeden der
Verwaltungszweige, auf welche sich das gegenwärtige Ge-
setz bezieht, vorschreiben, sowohl unter anderrn bezüglich
der Umstände, welche in die Protokolle und Rapporte auf-
genommen werden müssen, als auch bezüglich der nähern
Bezeichnung der Beamten, an welche jene eingesendet
werden müssen.

Art. 27. Der Bundesrath ist mit der Vollziehung dee
gegenwärtigen Gesetzes beauftragt; es tritt unverzüglich
in Kraft.

Gegeben je. je.

B e r i ch t i g u n g.
Auf Nr. 23 des Bundesblattes, Seite 486, Seile 5

von oben, soll statt „verderbtem Terrain" stehen: „ver-
decktem Terrain".
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